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Vorwort

Umweltschutz kostet Geld. Wie viel, lässt sich in der Umweltschutzaus-
gabenrechnung nachlesen. Sie ist bereits seit den 1970er-Jahren Bestandteil
der Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes. Seit 2017 schreibt eine
Verordnung der EU diesbezüglich eine einheitliche Betrachtung der Daten-
quellen und Berechnungsverfahren vor. Die Kenntnis über diese monetären
Ausgaben für den Umweltschutz sind wichtig, um ökologisch relevante Ak-
tivitäten der verschiedenen Wirtschaftsakteure abzubilden. „Wer stellt Um-
weltschutzleistungen her?“ und „Wer nimmt Umweltschutzleistungen in
Anspruch?“ sind nur zwei der Fragen, die mit der Umweltschutzausgaben-
rechnung, einem Satellitenkonto zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen, beantwortet werden können. Ziel der Umweltschutzausgabenrech-
nung ist denn auch eine umfassende Darstellung umweltrelevanter Zahlungs-
ströme innerhalb Deutschlands.
Aber wie steht es mit der Einnahmenseite? Woher kommen die Mittel, und

woher sollten Sie kommen? Aus öffentlich-rechtlicher Perspektive ist man
geneigt, in den typischen Abgabenkategorien der Gebühren, Beiträge, Steu-
ern und Sonderabgaben zu denken. In den Sinn kommen das Energiesteuer-
gesetz mit der ihm zugrunde liegenden Energiesteuerrichtlinie, das Strom-
steuergesetz, diverse Kommunalabgaben, Lizenzentgelte, Naturschutz-, Ver-
packungs- undWasserabgaben und viele weitere. Doch wie verhalten sich die
abgabenrechtlichen Kategorien und Besonderheiten zu umweltrechtlichen
Grundprinzipien? Es scheint, als lieferten das Verursacher- und das Gemein-
lastprinzip nicht die gewünschten präzisen Antworten. Aber wie können Fi-
nanzierungslasten zugleich effektive Leistungswirkungen entfalten? Wie
kann weiteres Kapital erschlossen und wirksam für den Umweltschutz nutz-
bar gemacht werden? Gibt das geltende Recht genügend Spielräume für in-
novative Maßnahmen oder wird das Haushaltsrecht zur Bürde? Wie werden
Fehlallokationen verhindert, und wie passen die Maßnahmen der unter-
schiedlichen Regelungsebenen vom Unionsrecht bis zur kommunalen Sat-
zung zueinander? Darüber hinaus sind zudem immer stärker Instrumente
des privaten Sektors zu berücksichtigen. Sie können und sollen nicht nur
eingetretene Umwelt- und Klimaschäden finanziell kompensieren, sondern
vor allem auch innovationsermöglichend umweltschützende Maßnahmen fi-
nanzieren. Die Berücksichtigung privater neben öffentlichen Investitionen



darf freilich nicht den Blick dafür verstellen, dass am Ende möglicherweise
immer alle zahlen – sei es in ihrer Eigenschaft als Bürger und Steuerzahler, sei
es in ihrer Eigenschaft als Verbraucher.
Auch der vorliegende Tagungsband wird all diese Fragen nicht beantwor-

ten. Er mag aber, so die Hoffnung der Herausgeber, dabei helfen, ein Pro-
blembewusstsein für die titelgebende Frage zu entwickeln: Wer bezahlt den
Umweltschutz? Zu dieser Frage fand am 15. November 2024 der 8. Deutsche
Umwelt- und Infrastrukturrechtstag statt, dessen wissenschaftliche Beiträge
in diesem Band dokumentiert sind. Er hat sich dem Thema ganz überwiegend
mittels einer multiperspektiven induktiven Methode gewidmet: Sechs ver-
schiedene Einzelaspekte sollten das Publikum und sollen nun die Leserschaft
zur Frage motivieren, ob und welche abstrakten Erkenntnisse gewonnen wer-
den können und wie sie ihrerseits den Instrumentenkasten beeinflussen kön-
nen, der für die Finanzierung des Umweltschutzes bereitsteht.
Eine Ausnahme macht allein der erste Beitrag. Entsprechend der Tradition

der Umwelt- und Infrastrukturrechtstage, mit einem fachfremden Beitrag
einen interdisziplinären Blick auf ein im Übrigen rechtlich zu betrachtendes
Thema zu werfen, widmet sich zunächst Prof. Dr. Erik Gawel von der Uni-
versität Leipzig den Finanzierungsinstrumenten aus volkswirtschaftlicher
Perspektive. Die beiden anschließenden Beiträge haben unterschiedliche Fa-
cetten des Unionsrechts zum Gegenstand: Dr. Thomas Arntz, Kabinettschef
am Europäischen Rechnungshof, befasst sich zunächst mit der Wirkungswei-
se und Wirksamkeit der verschiedenen Finanzierungsinstrumente der EU.
UndDr. Simone Lünenburger von der Rechtsanwaltskanzlei Redeker Sellner
Dahs befasst sich sodann mit der EU-Taxonomie-Verordnung, die ihrerseits
intendiert, privates Geld für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften zu gewin-
nen. Im anschließenden Beitrag von Prof. Dr. Johanna Wolff von der Univer-
sität Osnabrück liegt der Fokus auf kommunaler Ebene. Sie untersucht unter
dem Titel „Anteile gegen Akzeptanz“ verschiedene Beteiligungsmodelle zu
Gunsten von Bürgern und Gemeinden. Rechtsanwalt Stefan Kopp-Assen-
macher, Gründer der gleichnamigen Rechtsanwaltskanzlei und Lehrbeauf-
tragter an der Universität Lüneburg, widmet sich sodann dem Instrument
der erweiterten Herstellerveranwortung als Finanzierungsbeitrag für öffent-
liche Leistungen und konzentriert sich vor allem auf die Regelungen des Ein-
wegkunststofffonds. Anschließend stellt Stefan Anton, Referent beim Deut-
schen Städtetag, Finanzinstrumente des kommunalen Klimaschutzes vor und
propagiert eine stärker wirkungsorientierte Förderung. Abschließend be-
trachtet Christian Tausch, ehemaliger Abteilungsleiter am Bayerischen Lan-
desamt für Umwelt, die Finanzierung des Naturschutzes aus Sicht der Fach-
verwaltung.
Die Durchführung der Tagung und die Publikation des Tagungsbandes wä-

ren ohne vielfältige Hilfe nicht möglich gewesen. Unser Dank gilt dem Baye-
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rischen Landesamt für Umwelt, in dessen Räumlichkeiten die Tagung statt-
finden konnte. Für finanzielle Unterstützung danken wir der Rechtsanwalts-
kanzlei Andrea Versteyl Rechtsanwälte, der Kurt-Bösch-Stiftung Augsburg,
der Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg, den Verlagen Mohr
Siebeck, C.H. Beck und Lexxion sowie drei privaten Spendern, die trotz ihrer
persönlichen und thematischen Verbundenheit unbenannt bleiben wollen.
Für die organisatorische Arbeit mit der Durchführung der Tagung und für
die Vorbereitung dieses Tagungsbandes bedanken wir uns sehr herzlich bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Lehrstühle, namentlich bei
Herrn Alexander Stephan vom Lehrstuhl Rossi und Frau Manuela Herrn-
böck vom Lehrstuhl Kment.

Augsburg, August 2025 Martin Kment
Matthias Rossi
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Finanzierungsinstrumente des Umweltschutzes –
eine volkswirtschaftliche Perspektive

Erik Gawel

I. Einleitung

Die Frage der angemessenen Finanzierung des Umweltschutzes aus volks-
wirtschaftlicher Perspektive aufzuwerfen impliziert insbesondere finanzwis-
senschaftliche und umweltökonomische Betrachtungen. Den eigentlichen In-
strumenten (Auswahl, Design) sind dabei konzeptionelle Fragen vorgelagert.
Diese müssen klären, wer nach welchem Modus unter welchen Bedingungen
Kaufkraft zum Zwecke der Finanzierung des Umweltschutzes abtreten sollte.
Um diese Fragen zu klären, ist zunächst das Augenmerk zu richten auf das

besondere wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisinteresse bei Finanzierun-
gen (II.). Sodann kann ein theoretisches Idealbild „richtigen“ Finanzierens
skizziert werden, das als Orientierung dient für tatsächliche praktische Ab-
weichungen und deren konkrete Bewältigung (III.). Die Überlegungen wer-
den in zwei Fallstudien zur Finanzierung konkretisiert (IV.): Zum einen wird
die Finanzierung des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen
über die EEG-Umlage betrachtet (IV. 1.), zum anderen die Finanzierung der
Reduzierung von Mikroverunreinigungen in Gewässern (IV. 2.). Ein Fazit
(V.) beschließt diesen Beitrag.

II. Finanzierung –
das wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisinteresse

Worin besteht nun das besondere wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnis-
interesse bei der Frage der Finanzierung des Umweltschutzes? Die maßgeb-
liche Leitfrage „Wer zahlt wann warum wofür?“ zerfällt zunächst grund-
legend in verschiedene Erkenntnisfacetten:



Fiskalität: Es müssen ausreichende und zeitgerechte Mobilisierungen fi-
nanzieller Mittel sichergestellt sein. Hier stellt sich die Frage des Ortes der
Verfügbarkeit von entsprechender Kaufkraft („Wo ist etwas zu holen?“).

Gerechtigkeit: Die mit Finanzierung verbundenen Lasten sollten gesell-
schaftlich gerecht zugewiesen werden. Hierfür kommen sowohl Konzepte
der Tausch- bzw. Verursachergerechtigkeit, aber auch der Leistungs- und
Tragfähigkeit in Frage (faire Lastzuweisung: „Wer darf wie belastet wer-
den?“).

Ressourcenverfügung („Allokation“): Mit Kaufkraftänderungen wird zu-
gleich auch Ressourcenverantwortung ausgedrückt, nämlich entsprechend
der Frage „Wer soll handeln (müssen) und Ressourcenverfügungen über Um-
weltgüter ändern?“ Eine solche Handlungspflicht kann etwa Akteure deshalb
treffen, weil sie – im Vergleich zu anderen – über überlegenes Wissen zur
Problemlösung oder über bessere Innovationspotenziale verfügen bzw. gene-
rell Umweltschutzbeiträge zu geringeren volkswirtschaftlichen Kosten be-
wirken können. Kommen mehrere Handlungsträger in Betracht, ist der chea-
pest cost avoider aus volkswirtschaftlicher Sicht der „geborene“ Handlungs-
träger.1 Die Verknüpfung von Ressourcenumgang und Finanzierung kann
einerseits uno actu geschehen, weil mit einer zugemuteten Ressourcenverant-
wortung zugleich Kaufkraftanspannungen einhergehen (z.B. Kauf von Um-
weltzertifikaten für nicht vermiedene Emissionen, Maßnahmen zur Erfüllung
ordnungsrechtlicher Verpflichtungen); die Finanzierung von Maßnahmen
folgt hier gleichsam automatisch der Ressourcenverantwortung für die
Durchführung dieser Maßnahmen. Andererseits kann eine Finanzierungs-
form auch Verhaltensanreize für Entscheider ausreichen, z.B. als Folge von
Abgabenpflichten oder Subventionsangeboten. Diese Anreize, Verhalten im
Ressourcenumgang mit Umweltgütern systematisch zu ändern („Substitu-
tion“) – sei es in eine gewünschte Richtung („weniger“), sei es in einer ge-
wünschten Weise (insbesondere mit geringstmöglichem Ressourcenver-
brauch = „effizient“), stellen erwünschte Folgen bestimmter Finanzierungs-
arten dar.
Die mit Finanzierungen einhergehenden Allokationsveränderungen sind

ökonomisch von besonderem Interesse. Die ökonomische Theorie ist im
Kern eine Allokationstheorie, die „vernünftige“ Güterverfügungen in einer
Welt der Knappheit zu identifizieren sucht. Es liegt daher nahe, dass auch
Finanzierungen hierzu möglichst beitragen bzw. diesen Vorgang bestmög-
licher Güterverfügung nicht ohne Not stören sollten.
Grundlegend lässt sich das Zusammenspiel aus Finanzierung und Ressour-

cenumgang an der traditionsreichen Kontroverse um die „richtige“ Finanzie-
rung der Staatstätigkeit betrachten. In einer stark typisierenden Betrachtung

2 Erik Gawel

1 Calabresi, The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis, 1970.



lassen sich hierzu zwei Perspektiven unterscheiden. Die vor allem finanzver-
fassungsrechtlich verbreitete Perspektive des grundgesetzlichen „Steuerstaa-
tes“ sieht den Staat im Grundsatz lediglich als kaufkraftabschöpfende In-
stanz, der die Privaten möglichst unbeeinflusst ihre wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit entwickeln lässt. In dieser stark fiskalisch geprägten Sichtweise
„wandeln“ private Wirtschaftssubjekte „im Garten der Freiheit“2 und wer-
den durch den abschöpfenden Staat lediglich „etwas ärmer“, wobei dieser
Kaufkraftzugriff zudem noch nach Leistungsfähigkeit „gerecht“ organisiert
werden soll.
Dagegen steht freilich die ökonomische Erkenntnis, dass praktisch jeder

Steuerzugriff, sei er auch nur fiskalisch abschöpfend motiviert, zugleich Ver-
haltensänderungen anreizt bzw. auslöst, die zu berücksichtigen sind.3 So setzt
die Einkommensbesteuerung (negative) Anreize zur Einkommenserzielung
und lädt im internationalen Steuerwettbewerb ggf. auch zu (unerwünschten)
Standortverlagerungen ein. Und eine Produktsteuer reduziert systematisch
(aber im Regelfalle ungewollt) das Transaktionsvolumen auf Märkten und
damit die Güterversorgung der Gesellschaft.4 Aus naheliegenden Gründen
zeigt sich auch hier die Ökonomik besonders an diesen allokativen Belastun-
gen des Steuerzugriffs interessiert. Diese wird auch als Zusatzlast (excess bur-
den) der Besteuerung bezeichnet, die über die einfache Last des bloßen Kauf-
kraftentzuges noch hinausreicht und als Wohlfahrtsverlust der bestmöglichen
Güterversorgung in Erscheinung tritt.
Die sich vor diesem Hintergrund entfaltende langanhaltende Kontroverse

um Äquivalenz- versus Leistungsfähigkeitsprinzip der Staatsfinanzierung,
speziell der Besteuerung, spiegelt die unterschiedliche Akzentuierung von
„fairer Fiskalität“ einerseits und „allokativen Effekten“ andererseits wider.
Auf der einen Seite steht der gepriesene Vorzug der Unabhängigkeit der Er-
füllung von Staatsaufgaben von „Finanzier-Interessen“5, wenn Steuern nach
der Leistungsfähigkeit erhoben und Staatsausgaben hiervon unabhängig ge-
tätigt werden. Dies impliziert jedoch zugleich getrennte Arenen der Entschei-
dungen über Staatsausgaben und Staatseinnahmen und setzt damit Bedingun-
gen für die vielbeklagte multiple Krise des Steuerstaates, der immer höhere
Ausgabenwünsche kaum noch bewältigen kann.6 Auf der anderen Seite ver-
spricht die mit dem Äquivalenzgedanken verknüpfte Anbindung der Zahlun-
gen an den Empfang von Güternutzen (als Analogie zur tauschförmigen
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2 Kirchhof, Das Maß der Gerechtigkeit, 2011; ders., Staatliche Einnahmen, in: HdStR IV,
1990, 87 – 233.

3 Gawel, Der Staat 2000, 209.
4 Hansmeyer/Schmölders, Allgemeine Steuerlehre, 3. Aufl., 1980, 175 ff.
5 Birk/Eckhoff, Staatsfinanzierung durch Gebühren oder Steuern – Vor- und Nachteile,

in: Sacksofsky/Wieland, Vom Steuerstaat zum Gebührenstaat, 1999, 65.
6 Gawel, Die Verwaltung 2014, 467, 475 ff.



Marktallokation) die Verfolgung der Effizienzidee (Inkaufnahme von Kosten
nur bei ausreichenden Nutzen) sowie eine inhärente Bremse der Staatstätig-
keit: Wer immer Ideen für Staatsaugaben zu seinen Gunsten hegt, muss zu-
gleich für deren Finanzierung aufkommen.
Und auch bei der Fairness-Bewertung beider Ansätze ergeben sich durch-

aus reziproke Gerechtigkeitskonflikte. Wird nämlich dem Äquivalenzprinzip
der Finanzierung von Staatsaufgaben eine gewisse Fairness-Inkonsistenz vor-
gehalten („Wer sie [die Staatsleistungen] benötigt, kann sie nicht finanzieren,
wer sie finanzieren könnte, benötigt sie nicht.“7), so lässt sich dies ohne Wei-
teres auch beim Leistungsfähigkeitsprinzip spiegeln: „Wer gewisse Staatsleis-
tungen nicht benötigt, finanziert sie dennoch mit, wer sie tatsächlich wahr-
nimmt, könnte sie u.U. auch durchaus bezahlen.“8
Der Kern der ökonomischen Perspektive der Finanzierung ist damit um-

schrieben. Er verkörpert eine „Güterperspektive“ (ist mithin „allokativ“) und
betrifft die Frage „Wer entscheidet finanzierungsbedingt über welche Res-
sourcen mit welchen gesellschaftlich relevanten Konsequenzen?“ Dieser
Blickwinkel schließt fiskalische oder distributive Analysen (z.B. wer wird
wie belastet) naturgemäß nicht aus. Insbesondere bietet die ökonomische
Theorie auch positive Analysen darüber an, wie bestimmte (erwünschte) Ver-
teilungen auch allokative Folgen haben können, z.B. bei der räumlichen Ver-
teilung von Netzentgelten (regional differenziert oder bundeseinheitlich).
Dieser Zusammenhang wird allgemein auch als equity-efficiency-trade-off
bezeichnet, da vielfach Verteilungskorrekturen zu Einbußen bei der kosten-
günstigen Güterversorgung führen.
Kommt es zur Betrachtung der Belastungseffekte von Finanzierungen, so

sind finanzwissenschaftliche Erkenntnisse zur Lasttragung hilfreich. Es wird
nämlich ökonomisch unterschieden zwischen
– den schlichten Zahlern, wobei nur die Verschiebung von Zahlungsmittel-
beständen betrachtet wird,

– den eigentlichen Last-Trägern, die die letztendlich resultierenden Einkom-
menseinbußen z.B. nach Überwälzungsvorgängen schultern müssen,

– und den Last-Destinataren, denen nach politischer Vorstellung die Eigen-
schaft der Lastträger zugedacht ist.

Der Klassiker in diesem Zusammenhang ist die Last aus der Umsatzbesteue-
rung: Vom Steuergesetzgeber zugedacht den Konsumenten und „gezahlt“
von den Umsätze tätigenden Unternehmen, ist die eigentlich entscheidende
Frage, wer die Last ökonomisch tragen muss, a priori offen und schlichtes
Resultat von marktlichen Überwälzungsvorgängen. So wird typischerweise

4 Erik Gawel

7 Birk/Eckhoff, Staatsfinanzierung durch Gebühren oder Steuern – Vor- und Nachteile,
in: Sacksofsky/Wieland (Hrsg.), Vom Steuerstaat zum Gebührenstaat, 1999, 54.

8 Gawel, Umweltabgaben zwischen Steuer- und Gebührenlösung, 1999, 82, Fn. 329.



der Steueraufschlag nicht komplett im Produktpreis überwälzbar sein und
gleichzeitig – wegen der steuerinduzierten Preiserhöhung – die gleichgewich-
tige Nachfragemenge zurückgehen. Die Unternehmen setzen also weniger ab
zu einemMehrpreis, der den Steueraufschlag nicht voll abdeckt. Dieses unter
recht allgemeinen Bedingungen9 zu erwartende Marktergebnis ist das Gegen-
teil des steuerrechtlich vielbemühten Schlagwortes vom „durchlaufenden
Posten“, der die Unternehmenssphäre nicht wirklich tangiere. Tatsächlich
müssen Unternehmen unter dem Eindruck der Umsatz- (oder auch Pro-
dukt-) Besteuerung versuchen, ihre Produkte entsprechend teurer zu verkau-
fen und die dadurch einsetzenden Nachfragerreaktionen hinnehmen. Dies
berührt das Unternehmensergebnis sehr wohl. Zahler, Träger und Destinatare
einer Last können also prinzipiell auseinanderfallen. Rationale Finanzierun-
gen sollten um diese ökonomischen Effekte wissen.

III. Die theoretische Grundidee „richtigen“ Finanzierens

1. Das ökonomische Ideal und praktische Friktionen
Wie die Verfügung über knappe Ressourcen „vernünftigerweise“ zu finanzie-
ren sei, wer mithin die Kosten dafür zu übernehmen habe, sich Ressourcen
anzueignen, wird in der Wirtschaftstheorie zunächst mit einem idealen Refe-
renzfall beschrieben. Sofern dieser aus bestimmten Gründen nicht umsetzbar
ist, werden bestimmte Ersatzkonzepte erörtert. Beginnen wir mit dem „öko-
nomisches Ideal“: Dieses besteht aus der personellen Identität von Ressour-
cenverfügung, Kostentragung und Nutzenempfang. Anders formuliert, wer
über Ressourcen entscheidet, soll idealiter sowohl den daraus resultierenden
Nutzenstrom empfangen als auch den vollen Werteverzehr, also die Kosten
erleiden, die dafür volkswirtschaftlich insgesamt aufzuwenden sind. Der
Grund dafür, dass dies als „ideal“ gelten könnte, ist der Umstand, dass nur
so voll „informiertes“ Entscheiden über knappe Ressourcen im Lichte gesell-
schaftlich relevanter Wertzuwächse und Ressourcenverbräuche möglich ist.
Wer immer über Ressourcen verfügt, weiß dann insbesondere, ob der durch
die Entscheidung ausgelöste Nutzenzuwachs den dazu notwendigen Werte-
verzehr übersteigt, denn beide Konsequenzen inzidieren annahmegemäß
beim Entscheider. In einer solchen Konstellation können wir erwarten, dass
Ressourcenverzehr nur dann initiiert wird, wenn dieser gerade einen volks-
wirtschaftlichen Netto-Wertzuwachs verspricht. In der Ökonomik heißt ein
solches Überdecken der Nutzen über die Kosten „effizient“.
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Jede Abweichung von dieser Einheit des Entscheidens, des Nutzenemp-
fangs und der vollen Kostentragung führt zu allokativen „Störungen“, die
weniger effiziente Güterverfügungen zur Folge haben. Die reale Welt bietet
zahlreiche Abweichungsfälle, die ebenfalls Gegenstand der ökonomischen
Theorie sind. Zu den prominentesten gehören die sog. öffentlichen Güter
bzw. Güter mit positiven oder negativen Externalitäten. Beides ist für Um-
weltgüter in besonderem Maße einschlägig – hier werden vor allem Lasten
der Ressourcenaneignung an Dritte, die Allgemeinheit oder in die Zukunft
verschoben, so dass nicht im Lichte der vollen Ressourcenverantwortung
über Treibhausgasemissionen oder Landschaftsverbrauch entschieden wird.
Dadurch gibt es von diesen Umweltschädigungen zunächst einmal ein ineffi-
zientes (und zugleich ökologisch problematisches) „Zuviel“. Zugleich findet
von Klimaschutz als öffentlichem Gut zu wenig statt, weil zwar Kosten vom
Maßnahmenträger und auch sofort zu übernehmen sind, die Nutzen aber
weltweit allen zugutekommen und noch dazu im Wesentlichen in der Zu-
kunft stattfinden. Ein weiterer prominenter Störungsfall sind Altlasten, bei
denen die Ressourcenentscheidung abgeschlossen in der Vergangenheit liegt,
und nicht mehr durch Kostenzuweisung o.ä. nachträglich beeinflusst werden
kann.
Hieraus ergibt sich u.a. die theoretische Grundidee, ggf. externalisierte

Kosten an den Entscheider rückzuverlagern (Internalisierung), diesem aber
im Übrigen die Ressourcenverfügung zu überlassen, nachdem Kosten und
Nutzen entsprechend den tatsächlichen volkswirtschaftlichen Wertkon-
sequenzen seines Handelns korrigiert wurden. „Technisch“ kann dies über
sehr unterschiedliche Hebel geschehen („Instrumente“), seien es Abgaben,
„Zertifikate“, Ordnungsrecht oder Haftungsregelungen.
Bei diesem Versuch können freilich Zielkonflikte auftreten, z.B. hinsicht-

lich der personellen Verteilung, der regionalen Auswirkungen oder in Bezug
auf andere Politikfelder (z.B. Agrarpolitik, Energiepolitik, Industriepolitik
u.a.m.).
Ressourcenentscheidern die vollen gesellschaftlichen Kosten ihres Han-

delns „zuzumuten“ und es ihnen zu versagen, Teile davon auf Dritte, die All-
gemeinheit oder zukünftige Generationen zu verschieben, während sie selbst
die Nutzen ziehen, erscheint zwar im vorgenannten Sinne allokativ vernünf-
tig (nicht zuletzt ökologisch vorteilhaft) und wohl auch gerecht. Dennoch
stößt diese Korrektur auf Widerstände derjenigen, die sich mit diese Kosten,
die sie selbst verursachen wollen, auch tatsächlich konfrontiert sehen. Han-
delt es sich um finanzielle Äquivalente von realen Kosten (z.B. Klimawan-
del), so äußert sich dies in Zahlerwiderständen. Es ist daher als „polit-öko-
nomischeHauptsatz der Dekarbonisierung“ bezeichnet worden, dass es „[…]
eine nahezu vollständige Dekarbonisierung ökonomischer Prozesse, die aus-
schließlich über die Zuweisung individueller Lasten an Emittenten, d.h.
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durch Kaufkraftabschöpfung nach dem Programm der Internalisierung orga-
nisiert wird, […] politisch wohl niemals geben [wird]. Umweltpolitik aus-
schließlich über Lastenzuweisung an politisch einflussreiche Emittenten-
gruppen ins Werk zu setzen, wie dies Steuern oder Zertifikate tun, gehört zu
den großen Illusionen ökonomisch rationaler Klimapolitik.“10 Dies ändert
nichts an der Richtigkeit dieses Ansatzes, zwingt aber rechtspolitisch noch-
mals zu „zweitbesten“ Lösungen des Finanzierens.

2. Grundformen von Finanzierungsverantwortung
Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen lassen sich drei mit Fi-
nanzierung assoziierte Dimensionen unterscheiden:
– die Handlungsverantwortung,
– die Kostentragungsverantwortung,
– die konkrete Mittelausstattung (Fiskalität).

Je nach Kombination dieser Dimensionen lassen sich Grundformen von Fi-
nanzierungsverantwortung unterscheiden. Dadurch ergeben sich aufschluss-
reiche Fallunterscheidungen danach, ob ein Konnex aus Handlungs- und Fi-
nanzierungsverantwortung besteht oder ob beide Verantwortungen getrennt
zugewiesen werden. Zudem ist von Bedeutung ob die Finanzierungsverant-
wortung der öffentlichen Hand zufällt oder den Privaten (Tabelle 1).
Finanzier und Maßnahmenträger können demnach identisch sein, sei es im

Bereich der öffentlichen Hand (z.B. Klimaschutz aus öffentlichen Haushal-
ten) oder bei Privaten (z.B. ordnungsrechtliche Handlungspflichten mit Ei-
genfinanzierung). In diesem Fall handeln private oder staatliche Instanzen
und tragen uno actu die Maßnahmen-Kosten. Finanzier und Maßnahmenträ-
ger können aber auch getrennt werden, sei es nach dem Modell „Agency“,
d.h. der A finanziert den B, damit dieser handele (Kompensationszahlungen
von Trinkwasserversorgern an Landwirte, Staat subventioniert Klimaschutz-
maßnahmen), oder nach dem Modell „Ausgleich“, d.h. A finanziert B, damit
Lasten gemindert werden (Klimageld) – siehe dazu auch die zusammenfas-
sende Fallunterscheidungen in Tabelle 1.
Es liegt auf der Hand, dass sich aus den jeweiligen Konstellationen unter

recht allgemeinen Bedingungen Vorhersagen über Vor- und Nachteile ablei-
ten lassen, die Gegenstand einer ökonomischen Analyse sind. Betrachten wir
unter diesem Gesichtspunkt – ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit – ei-
nige prominente und politisch populäre Finanzierungsvehikel, die aus diesem
Blickwinkel systematische Defizite aufweisen (nachfolgend III.3.).
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Tabelle 1: Grundformen der Finanzierungsverantwortung

Koinzidenz von
Finanzierungs- und

Handlungsverantwortung

Lasttragung

Konnex Separation

Öffentliche Hand
(Gemeinlast)

Umweltschutzmaß-
nahmen aus öff. Haushalt

Subventionen

Private Lenkungsabgabe;
„Umweltzertifikate“;
Ordnungsrecht

Finanzierungsabgabe;
Kompensationszahlungen

von Trinkwasser-
versorgern

3. Ökonomisch „defiziente“ Finanzierungen
Selbstredend besitzen alle denkbaren Instrumentierungen – insbesondere aus
institutionenökonomischer Sicht – Schwachstellen. Jedoch erscheint es auf-
schlussreich, einmal diejenigen Finanzierungsvehikel zu betrachten, die im
politischen Prozess besondere Popularität besitzen, weil sie weniger Zahler-
Widerstand verursachen und politischen Entscheidungsträgern mehr Zustim-
mung versprechen (politischer Bias). Hierzu zählen die Gemeinlast allgemein
(a)), Kaufkraftzuführungen speziell durch Subventionen (b)) und „freiwillige
Maßnahmen“ (c)).

a) Die Gemeinlast

Im Zuge des Gemeinlastprinzips kommt die Gemeinschaft der Steuerzahler
ohne Ansehen von Vorteil oder Verantwortlichkeit für die Finanzierung des
Umweltschutzes auf, und zwar nach Maßgabe ihrer individuellen Leistungs-
fähigkeit. Anreize zur Verhaltensänderung im Umgang mit knappen (Um-
welt-) Ressourcen gehen davon gerade nicht aus. Im Gegenteil: Der Staat
muss vielfach gegen ein unverändertes „Weiter so“ im Ressourcenumgang an-
finanzieren, was nicht nur zu politischen Widersprüchen, sondern auch zu
potenzieller finanzieller Überforderung und Ineffektivierung des Umwelt-
schutzes beiträgt, wenn nicht auch gleichzeitig die falschen Anreize zur Um-
weltbelastung beseitigt werden (z.B. umwelt- und klimaschädliche Subven-
tionen). So fehlt es mithin an Verhaltensanreizen, an Kosteneffizienz und
auch an Innovationsimpulsen, die den Umweltschutz langfristig befördern
könnten.
Die Gemeinlast erweist sich so aber nicht nur als ineffizient, sondern auch

insoweit als ungerecht, als eben gerade kein Vorteilsausgleich und keine Ver-
ursacherverantwortung organisiert werden. Zudem kann die Verteilungsfrage
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als solche nicht umgangen werden (Fiskal-Illusion): Denn selbstverständlich
hat die Finanzierung aus öffentlichen Haushalten ebenfalls Verteilungsimpli-
kationen, die eben nur nicht transparent zu Tage liegen – was aber politisch
gerade als nützlich angesehen werden kann.
Ironischerweise stößt der Zugriff auf die doch geradezu maximal erschei-

nende fiskalische Potenz des Steuerstaates auch auf schlichte Fiskalgrenzen.
(1) Konkurrenz der staatlichen Ausgabenzwecke: Müssen Umweltschutz-
belange aus öffentlichen Haushalten bestritten werden, so treten diese in
die Konkurrenz sämtlicher staatlichen Ausgabe-Zwecke ein und treffen
auf harte Verfügbarkeitsgrenzen knapper Mittel in einem solchen Kon-
kurrenzzusammenhang. Dies kann gerade zu einer sachwidrigen Be-
schränkung der Finanzierungsmöglichkeiten führen, weil nicht die sach-
lichen Ausgabenotwendigkeiten (z.B. zur Finanzierung vonMaßnahmen
nach WRRL), sondern die aktuelle politische Verfügbarkeit zusätzlicher
Mittel das Volumen der Aufgabenerfüllung bestimmt.

(2) Strukturelle Begrenzungen des Steuerstaates: Ironischerweise hat aus-
gerechnet der von „Finanzier-Interessen“ abgelöste und „unbefangen“
disponierende Steuerstaat11, der sich vermeintlich bequem, weil „voraus-
setzungslos“ finanzieren kann, erhebliche Schwierigkeiten zu einer aus-
kömmlichen Finanzierung.12 Das zunehmende Unvermögen des Steuer-
staates zur schlichten Finanzierung dringender Ausgabenbedarfe (Bil-
dung, Verteidigung, Soziales, Digitalisierung, Transformation usw.)
resultiert strukturell auch daher, dass er durch die Entkopplung der Aus-
gaben von den zu ihrer Finanzierung nötigen Einnahmen systemisch
stets mehr Ausgabenwünsche nährt, als er sich zu deren Befriedigung
Einnahmen zu verschaffen vermag. Der von „Finanzier-Interessen“ ab-
gekoppelte Steuerstaat sieht sich stattdessen plötzlich gefangen zwischen
Finanzier-Unlust der Steuerzahler (warum fremde Zwecke finanzieren?)
und gleichzeitig ungebremsten Ausgabenwünschen, die mangels unmit-
telbarer Finanzierungsverantwortung an den Staat von allen Seiten heran-
getragen werden. Ausgerechnet der Steuerstaat stößt so indirekt über
Steuerwiderstand und Verschuldungsgrenzen an ein Ende seiner fiskali-
schen Möglichkeiten.

Trotz all dieser Probleme stellt die Gemeinlast unverändert das politische
Gravitationszentrum zur Bewältigung von Zahlerwiderständen aller Art dar –
und zwar mit dem ultimativen Fluchtpunkt der öffentlichen Schuld, die poli-
tischen Entscheidern sogar noch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzun-
gen erspart. Es verwundert daher nicht, dass die rechtspolitische Diskussion
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in nahezu jedem Umweltschutzfeld auch intensiv um Gemeinlastfragen
kreist – sei es die Energiewende oder die Mikroschadstoffpolitik (zu diesen
Anwendungsbereichen siehe unten IV.).
Natürlich gibt es auch sachgerechte Fälle der Gemeinlast. Dies gilt etwa

– für Fälle untergegangener Verantwortungszusammenhänge (Altlasten),
– für direkte Verantwortungsbereiche der öffentlichen Hand (etwa für die
Folgenbewältigung staatlichen Wasserbaus in der Vergangenheit)

– sowie zur gezielten und sachgerechten Schonung bestimmter Verursacher
(Verteilungsmotiv).

Um die Gemeinlast über diese sachgerechten Anwendungsfälle hinaus auch
aus Partikularinteresse der Verschonung ins Spiel zu bringen, erfreut sich das
Narrativ von der „gesamtgesellschaftlichen Aufgabe“ zunehmender, ja gera-
dezu inflationärer Beliebtheit. Das Argument zielt darauf ab, wegen der
Nutznießung der Allgemeinheit bei Lösung des Umweltproblems („kommt
allen zugute“) auch deren Handlungs- und/oder Kostenverantwortung zu
fordern. Alternativ wird dies auch mit dem Argument der „Vielen“ bei der
Verursachung begründet. Aus guten Gründen wird Umweltschutz aber im
Regelfalle nicht so, sondern nach Verursacherverantwortung organisiert.
Dass nämlich beseitigte Umweltschäden allen zugutekommen, ist immer so
(öffentliches Gut!), ändert aber nichts an der Verursacherverantwortung der-
jenigen, deren Handeln die Probleme verursacht haben. Und hier sollten die
cheapest cost avoider sinnvollerweise vorangehen. Die Tatsache, dass „irgend-
wie alle“ zu Mikroschadstoffen beitragen (dazu unten IV. 2) und „irgendwie
alle“ vom Klimaschutz der Energiewende profitieren bzw. dazu beitragen
müssen (dazu IV. 1), spricht noch lange nicht für eine allgemeine Steuerfinan-
zierung, bei der im Übrigen auch niemand Anreize hätte, sein Verhalten zu
überdenken, was aber zur nachhaltigen Lösung der vorgenannten Aufgaben
essenziell ist. Hier wird deutlich, dass das Narrativ von der „gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe“ vor allem eine Arenenverschiebung im Diskurs zu-
gunsten des Gemeinlastprinzips vorbereitet und so gruppenbezogene Ver-
schonungsinteressen bedient. In den Fallstudien des Abschnittes IV. wird
exemplarisch herausgearbeitet, dass das bloße Anknüpfen an eine „Vielzahl“
ökonomisch keine überzeugende Begründung für Gemeinlast darstellt und
den Vorteils- oder Verantwortungszusammenhang im Ressourcenumgang
nicht aufhebt.

b) Subventionen

Ebenfalls politisch populär als Finanzierungsinstrument des Umweltschutzes
sind Subventionen. Sie führen zum Zwecke der Verhaltenssteuerung entwe-
der zweckgebundene Finanzmittel zu (Finanzhilfen) oder gewähren zweck-
bezogene Steuervergünstigungen. Als „negative Steuer“ besitzen Subventio-
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